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1. Einleitung

Von der Charta der Vereinten Nationen (VN) bis zur Milleniums-Deklaration ist der Kampf gegen Armut
als bedeutsames Entwicklungsziel immer mehr in den Blickpunkt der internationalen Gemeinschaft geraten.

Die Thematisierung von Armut und extremer Armut als Menschenrechtsfrage wurde bereits Ende der
1980er Jahre von der damaligen Menschenrechtskommission und der Subkommission zur Vermeidung
von Diskriminierung und zum Schutz von Minderheiten aufgegriffen. Anlass war die Besorgnis über die
anhaltende Ausbreitung von Armut und extremer Armut und ihre Auswirkungen auf die Menschenrechte
sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern.

Jedoch wurde der Kampf gegen Armut, vor allem gegen extreme Armut, erst in den 1990er Jahren als
zentraler Aspekt des Menschenrechtsschutzes in die VN-Agenda aufgenommen. Besonders die Wiener
Menschenrechtskonferenz von 1993 gab einen entscheidenden Impuls, Armut als Menschenrechtsproblem
anzuerkennen. Seither ist Armut ein beständiges Thema in zahlreichen Resolutionen und Berichten der
VN-Generalversammlung, des Generalsekretärs, der Menschenrechtskommission bzw. des
Menschenrechtsrates und der Subkommission sowie von Sonderberichterstattern gewesen. Im Jahre 1995
verkündete bezeichnenderweise die Generalversammlung das erste Jahrzehnt (1997-2006), das die
Vereinten Nationen im Rahmen des Kopenhagener Aktionsplans der Armutsreduzierung widmete. Im Jahr
2000 hatten sich die Staats- und Regierungschefs beim Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen schließlich
darauf verpflichtet, die extreme Armut weltweit bis zum Jahr 2015 zu halbieren.

Basierend auf Resolutionen, Berichten und Sonderberichten der oben genannten Organe ab dem Jahr
2004 bis heute, wird im Folgenden erörtert, welche Stellung die Vereinten Nationen zum Thema Armut
und Menschenrechte beziehen, welche Organe an der Debatte beteiligt sind und welche Strategien zur
menschenrechts-orientierten Armutsbekämpfung genannt werden. Der Bericht von VN-
Sonderberichterstatter Arjun Sengupta (E/CN.4/2005/49) stellt einen zentralen Ausgangspunkt der
Armutsdefinition dar. Anhand einzelner Menschenrechte soll die Interdependenz von Menschenrechten
und Armut verdeutlicht werden. Hierbei wurden die „Draft Guiding Principles: The Rights of the Poor“
(A/HRC/Sub.1/58/L.16) der Menschenrechtskommission zugrunde gelegt, welche durch Auszüge aus
den „Allgemeinen Bemerkungen“ (General Comments) zu den VN-Menschenrechtsverträgen ergänzt
wurden (vgl. DIMR 2005).

2. Armutsverständnis der Vereinten Nationen

Nicht nur der Umgang mit Armut, sondern auch das Verständnis von Armut hat sich im Laufe der Jahre
stark gewandelt. Armut wurde von einem rein ökonomischen Begriff zu einem multidimensionalen Konzept,
das sehr verschiedene Aspekte mit einbezieht, um das komplexe Phänomen greifbar zu machen.

Zu Beginn der Diskussion auf VN-Ebene wurde Armut als ein Mangel an Einkommen oder Kaufkraft
verstanden. Die Fokussierung auf diesen rein ökonomischen Aspekt ließ jedoch die soziale Komponente von
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Armut außer Acht. Armut bedeutet nicht nur die Unfähigkeit zu konsumieren, sondern umfasst auch die sich
daraus ergebende Marginalisierung in der Gesellschaft, hat starken Einfluss auf den sozialen Status.

In den vergangenen 20 Jahren wurde Armut vor allem als die Entbehrung von „well-being“ aufgefasst (vgl.
E/CN.4/2005/49). Einkommen, oder ein Mangel an Einkommen, wird hier nicht als entscheidendes Ele-
ment angesehen, sondern als ein Instrument unter vielen, das zum Erreichen von „well-being“ beiträgt.
Steigendes Einkommen ist hier nicht die hinreichende, in vielen Fällen aber zumindest die notwendige
Bedingung für einen sozialen Aufstieg.

Die verschiedenen Variabeln werden in den Human Development Reports/Indices aufgegriffen. Diese
beinhalten neben dem durchschnittlichen BSP auch Elemente wie Bildung, Ernährung und
Gesundheitsversorgung.

Amartya Sen, Träger des Nobelpreises für Ökonomie von 1998, hat mit seinem „Capabilities Approach“
wellbeing als die Möglichkeit definiert, sein Leben selbstbestimmt und nach eigenen Vorstellungen zu
führen. Ein Leben in Armut schränkt diese Fähigkeit entscheidend ein. Laut dieser Definition ist Armut eine
Bedrohung des Vermögens, Teil der Gesellschaft zu sein, gesund und in Würde zu leben. Die Definition
von Armut als Einschränkung der Handlungsfähigkeit ist multidimensional; sie beinhaltet verschiedene Aspekte
und ist auf verschiedene Gesellschaften und Individuen anwendbar.

Arjun Sengupta, seit 2004 VN-Sonderberichterstatter zum Thema Menschenrechte und Armut, hat in
seinem Bericht 2005/49 frühere Ansätze der Charakterisierung von Armut aufgenommen und baut auf
diesen seine neue Definition auf, um eine umfassende, multidimensionale und universell anwendbare
Begriffsbestimmung zu ermöglichen.

Sein Ansatz umfasst drei Aspekte (vgl. E/CN.4/2005/49):

1) geringes Einkommen (income poverty),

2) geringe Entwicklungschancen (human development poverty),

3) soziale Ausgrenzung (social exclusion).

Diese sind zum einen konstitutive Merkmale von Armut, zum anderen können sie auch instrumentell betrachtet
werden, nämlich als Faktoren, die zu Armut führen können. Diese Definition ist weithin anerkannt und soll
auch diesem Bericht zugrunde liegen.

In seinem Bericht weist Arjun Sengupta ebenfalls auf die Schnittstelle zwischen Armut und Menschenrechten
hin: Die Durchsetzbarkeit von Menschenrechten wird durch die vorherrschende Armut erschwert. So
kann ein armer Staat nur in geringem Maße die Durchsetzung von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Menschenrechten (wsk-Rechte) vorantreiben; arme Menschen sind häufig an den Rand der Gesellschaft
gedrängt, so dass ihre Forderungen zur Erfüllung ihrer Rechte oft nicht gehört werden. Das Auftreten von
Menschenrechtsverletzungen kann wiederum zu Armut führen: Das Verwehren des Rechts auf Bildung
oder eine angemessene Ernährung und Gesundheitsversorgung hemmt die Entwicklungsmöglichkeiten eines
Menschen ungemein. Armut und Menschrechtsverletzungen stellen somit einen Teufelskreis dar (vgl. E/
CN.4/2005/49).

Dass Armut und Menschenrechte sich gegenseitig bedingen, ist unbestritten, fraglich ist jedoch noch, wie
eng der bestehende Zusammenhang wirklich ist. Auch auf VN-Ebene herrschen konträre Meinungen zu
der Frage. Welche Ansichten die einzelnen Organe vertreten und wie sie mit dieser Frage umgehen, soll auf
den folgenden Seiten heraus gearbeitet werden.

3. Welche Organe sind für den VN-Menschenrechtsschutz
zuständig?

Bei ihrer Gründung haben sich die Vereinten Nationen die Friedenssicherung und den Schutz der
Menschenrechte auf der Welt zum Ziel gesetzt. In der Präambel der Charta der VN wird die Wichtigkeit
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der Beachtung der Menschenrechte für die Staatengemeinschaft hervorgehoben.

Mehrere Organe auf VN-Ebene beschäftigen sich mit dem Thema Menschenrechte; allerdings ist hier
nach VN-Organen und nach Vertragsorganen zu unterscheiden, welche nachträglich durch völkerrechtliche
Verträge in das VN-System aufgenommen wurden und das zweite Standbein des VN-Systems zum Schutz
und zur Förderung der Menschenrechte bilden.

Zu den Hauptorganen, die sich mit dem Thema Menschenrechte auseinandersetzen, zählen der
Menschenrechtsrat (bzw. die frühere Menschenrechtskommission) und die Sub-Kommission für die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte. Diese wurde von der Menschenrechtskommission
gegründet und stellt eine wichtige Stütze für die Arbeit der Hauptorgane dar. 26 gewählte Experten sind für
die Untersuchung der Menschenrechtslage in verschiedenen Regionen zuständig und stehen den
Hauptorganen mit ihrer Expertise beratend zur Seite.

Die Menschenrechtskommission, beziehungsweise der heutige Menschenrechtsrat, stellt als Nebenorgan
zur VN-Generalversammlung das größte Forum der Vereinten Nationen für Menschenrechtsfragen und
auch eines der wichtigsten VN-Organe dar.

Die Defizite an Glaubwürdigkeit (1) der 1946 gegründeten Kommission sollten in dem 2006 eingeführten
Menschenrechtsrat ausgeglichen werden und eine effektivere, ergebnisorientierte Arbeit ermöglichen.
Aufgabe ist es, ein effizientes rechtliches Rahmenwerk für die Durchsetzung von Menschenrechten zu
schaffen und die Bemühungen der einzelnen Staaten zu überprüfen(2).

Unterstützt (sowohl logistisch als auch finanziell) werden die Charta-Organe durch das Amt des Hohen
Kommissars für Menschenrechte (OHCHR)(3). Das Amt wurde 1993 von der Generalversammlung
gegründet und mit einem sehr weit gefassten Mandat ausgestattet. Der Hohe Kommissar ist zuständig für
sämtliche Menschenrechtsfragen auf VN-Ebene und ist direkt dem Generalsekretär unterstellt.

Daneben bestehen sieben Vertragsorgane(4). Diese wurden mit den verschiedenen Verträgen zum Schutz
einzelner Menschenrechte oder Personengruppen gegründet, um deren Durchsetzung zu überwachen. Zu
nennen wären beispielsweise der Menschenrechtsausschuss (HRC), der Ausschuss für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (CESCR)(5) und das Komitee für die Rechte des Kindes (CRC). Diese
Organe werden aus unabhängigen Experten zusammengesetzt, denen die Mitgliedstaaten regelmäßig über
die Menschenrechtslage im eigenen Land Bericht erstatten müssen.

Aufgrund der vielen Schnittstellen des Themas Menschenrechte mit anderen Politikbereichen und der
hohen internationalen Wichtigkeit befassen sich auch die Hauptorgane der Vereinten Nationen mit diesem
Themenkomplex. Neben der Generalversammlung ist auch der Wirtschafts- und Sozialrat (Economic
and Social Council, ECOSOC) an der Außendarstellung der VN im Bereich Menschenrechte und Armut
maßgeblich beteiligt.

Darüber hinaus trägt die VN der Wichtigkeit einzelner Themen dadurch Rechnung, dass sie
Sonderberichterstatter zu bestimmten Themenkomplexen ernennt.

So hat die Menschenrechtskommission 1998 das Amt des Sonderberichterstatters zu der Frage nach
Menschenrechten und extremer Armut(6)geschaffen. Dieses wird seit 2004 von Arjun Sengupta, Indien,
bekleidet, der sich auf ganz grundlegender Weise an der Diskussion über den Zusammenhang von Armut
und Menschenrechten beteiligt.

4. Leitlinien der Armutsbekämpfung bis 2015

Im letzten Jahrzehnt ist die Notwendigkeit, die extreme Armut zu bekämpfen, zu einem Hauptanliegen
internationaler Akteure geworden. Der Generalsekretär betonte, dass weltweit ca. 1,2 Mrd. Menschen
mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen müssen. Schätzungen zufolge leiden 840 Mio. an
chronischer Unterernährung und etwa 24.000 Menschen, vor allem Kinder, sterben täglich an den Folgen.
Mit der Einigung auf die Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) wurde der zukünftigen Vorgehensweise
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zur Beseitigung extremer Armut ein Rahmen gegeben. Obwohl seit den 1990er Jahren die Anzahl der unter
der Armutsgrenze lebenden Menschen in einigen Regionen abgenommen hat, vor allem in Ostasien und
China wegen des schnellen Wirtschaftswachstums, ist aufgrund des hohen Bevölkerungswachstums,
beispielsweise in Afrika südlich der Sahara, die absolute Zahl der extrem armen Menschen wieder
angestiegen.(7) Besonders in den LDCs (least developed countries) ist das Armutsproblem groß und,
wenn die beobachteten Trends anhalten, wird die Zahl der dort in extremer Armut Lebenden bis 2015
weiter drastisch ansteigen, von 334 Mio. Menschen im Jahre 2000 auf 471 Mio. im Jahre 2015 (vgl. E/
CN.4/Sub.2/2004/25).

Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken und um zur Umsetzung der MDGs beizutragen, vertreten die
Organe der Menschenrechtskommission verschiedene Ansätze zur menschenrechtsorientierten
Armutsbekämpfung. Ausgangspunkt der Debatte war, dass laut der Menschenrechtskommission, extreme
Armut sowie Ausgrenzung aus dem gesellschaftlichen Leben eine Verletzung der menschlichen Würde darstellen
und daher dringendes Handeln seitens nationaler als auch internationaler Akteure erforderlich ist.

Es besteht Einigkeit darüber, dass jeglicher Ansatz zur erfolgreichen Armutsreduzierung an internationalen
Menschenrechtsnormen orientiert werden muss. Dabei wurde die Teilnahme der Ärmsten der Armen bei
der Armutsbekämpfung und Beschlussfassung seitens der VN als fundamental angesehen. Daneben spielen
sowohl Regierungen als auch die Wirtschaft eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von
Rahmenbedingungen, die sich an der Achtung der Menschenrechte orientieren.

Nach Meinung der Ad-hoc-Expertengruppe der Subkommission zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte ist die Wahrnehmung der Menschenrechte der Armen eine entscheidende Grundlage zur
effektiven Armutsbekämpfung.

Armut ruft komplexe Probleme hervor, die nicht durch einfache Lösungen zu beheben sind. Jedoch hilft die
Berücksichtigung internationaler Menschenrechtsbestimmungen dabei, wichtige Prinzipien wie Gleichheit,
Nicht-Diskriminierung, Partizipation und Verantwortlichkeit bei der Armutsbekämpfung zu implementieren.

4.1 Gleichheit und Nicht-Diskriminierung

Für die Beseitigung der Armut sind die Achtung der Gleichheit und die Nicht-Diskriminierung fundamental.
Jedoch werden in Armut lebende Menschen oftmals Opfer von Diskriminierung seitens öffentlicher
Institutionen und privater Akteure, aufgrund von Herkunft, Rasse, Farbe, Geschlecht oder Religion. Nicht-
Diskriminierung ist eines der grundlegenden menschenrechtlichen Prinzipien und ist in allen wichtigen
internationalen Menschenrechtsverträgen verankert.

Diskriminierung kann zu Armut führen, zum Beispiel durch einen erschwerten Zugang zu bestimmten
Ressourcen aufgrund der Herkunft einer Person. Umgekehrt führt Armut an sich in vielen Fällen schon zu
Diskriminierung, da die betroffenen Menschen oft gesellschaftlich ausgegrenzt werden und in der Regel
nicht die nötigen Mittel haben, um sich gegen Benachteiligung zu wehren. Ungleiche Behandlung von
bestimmten Menschen oder Gruppen ist in einigen Gesellschaften aufgrund von Wertvorstellungen fest
verankert und wirkt sich daher in Haushalten sowie auch innerhalb der Gemeinschaft  negativ aus. Die
Überwindung von Diskriminierung und ungleicher Behandlung trägt zur Vermeidung der Ausgrenzung,
besonders von Armut gefährdeter Gruppen, bei.

4.2 Empowerment, Partizipation und Verantwortlichkeit

“Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen
representatives”. (Art. 21 der AEMR).

Die Forderung nach Partizipation spielt neben dem menschenrechtlichen Prinzip der Nicht-Diskriminierung
sowohl bei der Armutsbekämpfung – beispielsweise den Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs)
der Weltbank – als auch bei einem Menschenrechtsansatz in der Entwicklungszusammenarbeit eine zentrale
Rolle. Die klassischen Partizipationsrechte, wie freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit und das
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Recht zu wählen, veranschaulichen die wichtige Bedeutung, die diese im Entwicklungsprozess und bei der
Armutsbekämpfung spielen. Nach dem Prinzip der Selbstbestimmung hat jeder Mensch das Recht auf die
aktive Mitgestaltung des politischen und gesellschaftlichen Lebens.

Zu der von den Vereinten Nationen geforderten Partizipation der Ärmsten gehört als ein erster wichtiger
Schritt das empowerment der Betroffenen, gerade auch durch Bildung. Damit die Betroffenen ihre Rechte
wahrnehmen können, ist zunächst eine umfassende Bildung, auch Menschenrechtsbildung, notwendig.

Nach Aussage des Weltsozialforums stellen die Lebensbedingungen der Ärmsten eine Missachtung ihrer
Menschenrechte dar, einschließlich des Rechts auf Leben. Als erster wichtiger Schritt zu einem würdevollen
Leben wird die Ausweitung der Wahl- und Handlungsfreiheit (empowerment) der armen Bevölkerung
genannt. Internationale Menschenrechtsstandards helfen, die grundlegenden Ansprüche der Armen auf
eine rechtliche Grundlage zu stellen und so ihre Handlungsfreiheit zu erhöhen. Die Wahrnehmung der
Menschenrechte kann zum Ausgleich der Machtverteilung und -ausübung sowohl innerhalb als auch zwischen
den Nationen führen. Die internationalen Menschenrechtsnormen stellen viele Werkzeuge bereit, die zur
Armutsbeseitigung beitragen können.

Besonders durch ein empowerment der Armen, durch eine eindeutige und verbindliche Achtung ihrer
Rechte sowie durch Bestimmung der (staatlichen) Pflichten und Pflichtenträger soll eine wirksame
Armutsbekämpfung erreicht werden. Empowerment kann als Ausweitung der Wahl- und Handlungsfreiheit
der Ärmsten verstanden werden, als das Vermögen und die Fähigkeit zur Teilnahme an, und Kontrolle von
Institutionen, die ihr Leben beeinflussen.

Extrem arme Menschen benötigen Ressourcen und Rechte sowohl auf individueller Ebene (Gesundheit,
Bildung, angemessene Wohnung) als auch auf gemeinschaftlicher Ebene, wie beispielsweise die Befähigung,
sich zu organisieren und mobilisieren, um die eigenen Probleme zu lösen.

Darüber hinaus trägt empowerment dazu bei, die Entwicklung eines Landes effektiver zu gestalten, durch
gute Regierungsführung wie durch den effizienteren Einsatz von Entwicklungsgeldern.
Armutsbekämpfungsstrategien haben sich besonders in jenen Ländern als erfolgreich erwiesen, die ihren
Bürgern Freiheiten wie Beteiligung, Mitspracherecht und Übernahme von Verantwortung zugestehen.

Um empowerment zu fördern, sollte den Ärmsten der Zugang zu medizinischer Versorgung, Trinkwasser,
Bildung  und funktionierender Infrastruktur erleichtert werden. Zusätzlich sind die Verbesserung der Praktiken
der Regierungsführung sowie der Zugang zum Markt, die Eröffnung wirtschaftlicher Möglichkeiten und
der Zugriff auf Rechtshilfe für die arme Bevölkerung von großer Bedeutung.

5. Betrachtung einzelner Menschenrechte im Armutskontext

Anhand der folgenden Rechte soll der oben thematisierte Zusammenhang zwischen Armut und
Menschenrechtsverletzungen konkretisiert werden. Was bedeutet der Zustand von extremer Armut für die
– uns selbstverständlich erscheinende – Ausübung fundamentaler Rechte? Und wie können
Menschenrechtsverletzungen zu Armut führen?

Zu diesen Fragen schweigen die Resolutionen der VN-Hauptorgane. Sie verweisen auf die Arbeitsergebnisse
der Vertragsorgane, welche die inhaltlichen Grundlagen in diesem Kontext gelegt haben. Ein Blick in die
„Allgemeinen Bemerkungen“ zu den VN-Menschenrechtsverträgen (vgl. DIMR 2005) ermöglicht die
Konkretisierung des Zusammenhangs zwischen Armut und Menschenrechtsverletzungen. Die Ausführung
der verschiedenen Interdependenzen soll ebenfalls in diese Untersuchung mit einfließen, um die
herausgegriffenen Beispiele zu verdeutlichen.

5.1 Das Recht auf Achtung der Würde

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen
begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.“ (Art. 1 der AEMR)
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Um die Achtung gegenüber der Würde der Ärmsten zum Ausdruck zu bringen, sollten
Armutsbekämpfungsprogramme den Schutz ihrer Rechte als Priorität setzen. Dies beinhaltet zum einen
den Kampf gegen soziale Ausgrenzung, zum anderen die Ermöglichung zur aktiven Teilnahme am
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben ihrer Gemeinden. Darüber hinaus wird der Anspruch
auf bestimmte Mittel, die zur Erfüllung eines angemessenen Lebensstandards beitragen miteinbezogen,
einschließlich des Rechts auf ausreichende Ernährung, angemessene Unterkunft und Kleidung. Auch das
Recht auf Privatsphäre und die Respektierung dieser seitens öffentlicher und privater Akteure ist
ausschlaggebend (vgl. E/CN.4/Sub.2/2004/25/Add.1).

Zur Vermeidung von Angriffen auf die Würde, Privatsphäre, Rechtschaffenheit und den guten Ruf einer
Person sollten Maßnahmen zum effektiven Schutz und zum gleichwertigen Rechtsbeistand für die Ärmsten
ergriffen werden. Dabei ist es wichtig neben der breiten Öffentlichkeit auch Polizei, Administration und
Justiz auf die Achtung der Würde der Ärmsten zu sensibilisieren (vgl. ebda.). Viele Menschen werden
aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion zum Opfer von ungerechtfertigten Angriffen auf ihre
Person. Diese Angriffe stellen eine grobe Verletzung des Menschenrechts auf Achtung der Würde eines
jeden Einzelnen dar und tragen zur Verschlimmerung der Situation der Armen bei. Missachtung der Würde
führt oftmals zu Diskriminierung bei der Arbeitssuche oder eröffnet nur mangelhafte Bildungsmöglichkeiten,
was es wiederum erschwert, der Armut zu entkommen. Umgekehrt leiden besonders arme Menschen an
der Verletzung dieses Rechts, weil sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Position machtlos
sind. Um die soziale Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen zu vermeiden, fordert José Bengoa,
Leiter der Ad-hoc-Expertengruppe der VN-Sub-Kommission zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte, spezielle Programme, die die Teilnahme am kulturellen Leben ermöglichen (vgl.  E/CN.4/
Sub.2/2004/25/Add.1).

5.2 Das Recht auf persönliche Sicherheit

Das Recht auf persönliche Sicherheit umfasst den Schutz vor Unsicherheiten in finanzieller, wirtschaftlicher
und sozialer Hinsicht. Armutsbekämpfungsstrategien sollten vor allem zum Schutz vor Obdachlosigkeit,
Ausgrenzung sowie diskriminierender Behandlung durch den Staat und nicht-staatlicher Akteure beitragen.
Die Regierungen sollten sich besonders gegen Gewaltausübung einsetzen und ausreichenden polizeilichen
Schutz für die arme Bevölkerung zur Verfügung stellen (vgl. ebda). Gerade in den ärmsten Vierteln ist die
Gewaltrate besonders hoch und da die Armen durch ihre Lebenssituation bereits geschwächt sind, sind sie
auch vor Diskriminierung in Verbindung mit gewalttätigen Übergriffen nicht sicher.

Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Bekämpfung häuslicher Gewalt und anderer geschlechtsspezifisch
bedingter Bedrohungen. In Armut lebende Menschen sollten den gleichen freien Zugang zur Justiz haben
und dieselbe Rechtsbeihilfe bekommen, so wie sie jedem anderen Bürger auch zusteht. Es muss auch
ihnen gewährleistet sein, dass sie ohne Angst leben können, d.h. das Gewalttäter zur Verantwortung gezogen
und ihre rechtmäßige Strafe erhalten müssen. Außerdem sollten Obdachlosen zum Schutz und zur Fürsorge
Unterkünfte bereit gestellt werden, die sich besonders um die Aufnahme von den verletzlichsten Gruppen
wie Frauen, Kinder und älteren Menschen kümmern, um ihnen ein Minimum an Sicherheit zu garantieren.
Ohne eine feste Behausung sind Menschen nicht nur Gefahren wie Gewalt ausgesetzt, sondern auch
gesundheitlich gefährdet und ihrer menschlichen Würde beraubt. Das Recht auf Sicherheit ist den Ärmsten
der Armen oftmals nicht gewährleistet. Aufgrund ihrer finanziellen Mittel können sie sich eine Unterkunft in
einer sicheren Umgebung nicht leisten und leben zwangsläufig in kriminellen Gegenden, in denen weder
Recht noch Ordnung herrscht. Der Einfluss solcher gesellschaftlicher Strukturen führt dazu, dass gerade
Jugendliche auf die „schiefe Bahn“ geraten und damit dem Armutskreislauf nur schwer entkommen.

5.3 Das Recht auf Nahrung

Jeder Mensch hat das Recht auf ausreichende, nahrhafte und gesundheitsfördernde Nahrung und sollte
nicht dem Risiko ausgesetzt sein, an Hunger leiden zu müssen.
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„Das Menschenrecht auf angemessene Nahrung ist von entscheidender Bedeutung für die Wahrnehmung
aller Rechte.“ (DIMR 2005: 250)

Sowohl der Staat als auch die internationale Gemeinschaft müssen gewährleisten, dass den Armen der
Zugang zu ausreichender Nahrung physisch als auch wirtschaftlich möglich ist. Besonders der armen
Landbevölkerung müssen der wirksame Erwerb von Land und die Ausübung ihres Eigentumsrechts möglich
sein, damit sie ungehindert der Selbstversorgung nachgehen können. Die Staaten und die internationale
Gemeinschaft sind aufgerufen den Landbesitzern ihr Eigentum langfristig zu gewährleisten, ggf. Agrarreformen
durchzusetzen, die den weiteren Erwerb von Land ermöglichen und die das Landeigentum von Ureinwohnern
und Minderheiten schützen (vgl. A/HRC/Sub.1/58/16*). Darüber hinaus darf bedrohten Gruppen, wie
Nomadenvölkern, die Lebensgrundlage nicht entzogen werden, d. h. ihr natürlicher Lebensraum muss für
sie frei zugänglich sein und nicht beispielsweise von Großgrundbesitzern eingenommen werden.

Auch die Fanggründe von Kleinfischern müssen respektiert werden, damit die oft seit Generationen
bestehende Lebensgrundlage nicht zerstört wird. Niemanden darf das Recht auf Nahrungsbeschaffung
verwehrt oder der Zugang zu Nahrungsmitteln unmöglich gemacht werden.

Im Falle von Hungersnöten und humanitärem Einsatz durch internationale Akteure ist die Achtung und
Miteinbeziehung der Ärmsten bei der Nahrungsmittelverteilung von äußerster Wichtigkeit. Arme Menschen
sollten nicht als reine Almosenempfänger betrachtet werden, sondern aus Respekt ihrer menschlichen
Würde beim Aufbau der Selbstversorgung unterstützt werden, da nur diese zu einer langfristigen Verbesserung
der Nahrungssituation der Ärmsten führen kann. Viele, der unter der Armutsgrenze lebenden Menschen
sind abhängig von externer Versorgung, aufgrund widriger Umweltverhältnisse, Machtlosigkeit gegenüber
Großgrundbesitzern oder Krisensituationen im eigenen Land. Wegen mangelnder Partizipationsmöglichkeiten
am gesellschaftlichen und politischen Leben wird ihre Stimme nicht gehört. Ihre Armutssituation führt folglich
zu erschwertem Zugang zu Lebensmitteln; im schlimmsten Fall zum Hungertod. Durch Verletzung des
Rechts auf ausreichende Nahrung werden grundlegende Voraussetzungen zur Wahrnehmung anderer
Menschenrechte genommen.

5.4 Das Recht auf Trinkwasser

Auch Menschen, die in extremer Armut leben, haben ein Recht auf Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ist
ihnen dieser Zugang verwehrt oder aufgrund von klimatischen Gegebenheiten unmöglich bzw. ist das zur
Verfügung stehende Wasser ungenießbar, sind die Verantwortlichen aufgefordert, einzugreifen und
entsprechende Maßnahmen zu treffen, um die Trinkwassersituation der Ärmsten zu verbessern. Wasser ist
lebensnotwendig und das Unterbinden oder Nicht-Bereitstellen einer zuverlässigen Versorgung ist ein grober
Verstoß gegen grundlegende Menschenrechte, wie etwa gegen das Recht auf Leben. Handlungen seitens
nat ionaler und internat ionaler Akteure,  die durch Privatisierungen, Blockaden von
Wasserverteilungssystemen, Umweltverschmutzung und anderen Maßnahmen bestimmten
Bevölkerungsgruppen ihr Recht auf Trinkwasser bewusst verwehren, müssen aufgrund des Verstoßes
gegen zahlreiche Menschenrechte zur Verantwortung gezogen werden. Derartige Maßnahmen missachten
nicht nur das Recht auf Leben, sondern auch die menschliche Würde und das Recht auf Gesundheit (vgl.
DIMR 2005: 315). Besonders arme Menschen sind von mangelhafter Trinkwasserversorgung betroffen,
da sie oft eines großen Teils ihrer Rechte beraubt oder nicht bewusst sind und daher weder das Wissen
noch die nötigen Mittel zu ihrer Verteidigung haben. Daher sind staatliche als auch internationale Akteure
aufgerufen verantwortungsvoll zu handeln und bei jeglichen Aktivitäten den menschenrechtlichen Aspekt
nicht aus den Augen zu verlieren.

5.5 Das Recht auf Gesundheit

Jeder Mensch hat das Recht auf Gesundheit, und die Staaten sind dazu verpflichtet, dieses Recht für jeden
einzelnen Bürger, gerade auch für die Ärmsten, zu garantieren. Alle Menschen, die unter gesundheitlichen
Problemen leiden, haben das Recht auf eine würde- und respektvolle Behandlung durch das
Gesundheitssystem. Es muss gewährleistet sein, dass auch Menschen, die in extremer Armut leben, der



www.menschenrechte.org

8

Zugang zu medizinischer Versorgung möglich ist, dass die entsprechenden Einrichtungen akzeptabel sind
und Standards entsprechen, die zur Gesundheitsförderung der Betroffenen beitragen.

Jeder hat das Recht auf Vorbeugung, Behandlung und Nachsorge von Krankheiten und muss ungeachtet
seines sozialen Status gleichwertig von medizinischen Fachkräften behandelt werden. Extrem arme Menschen
sind in den meisten Fällen von medizinischer Versorgung ausgeschlossen, da sie entweder durch das
bestehende Gesundheitssystem im jeweiligen Land nicht erfasst werden, ihre finanziellen Mittel nicht
ausreichen, um die Medikamente zu bezahlen, vorausgesetzt diese stehen überhaupt zur Verfügung, oder
die geringe Versorgung, die ihnen zukommt, mehr als unzureichend ist. Da das Recht auf Gesundheit
ebenfalls eng mit dem Recht auf Leben verbunden ist, müssen Staaten und die internationale Gemeinschaft
reagieren und gerade weit verbreitete Krankheiten wie beispielsweise HIV/AIDS, Tuberkulose und Ma-
laria massiv bekämpfen, um langfristig die Lebenssituation der Betroffenen zu verbessern.

Nach Meinung der Menschenrechtskommission sollten Armutsbekämpfungsprogramme vor allem auch
zum Schutz vor Misshandlungen und gesundheitsschädigender Ausbeutung sowie zur Schaffung von Wohn-
und Arbeitsumgebungen beitragen, die nicht gesundheitsgefährdend sind (vgl. E/CN.4/Sub.2/2004/025/
Add.1). Gerade die Ärmsten leben und arbeiten oft unter menschenunwürdigen und gesundheitsgefährdenden
Bedingungen. Das Recht auf Gesundheit bedeutet auch Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu
ausreichender Nahrungsversorgung, da ohne die Erfüllung dieser lebensnotwendigen Grundbedürfnisse
ein gesundes Leben bereits an grundlegenden Voraussetzungen scheitert. Denn gerade arme Menschen
leiden oft an Mangelernährung und sind daher besonders anfällig für Krankheiten, was aus dem Kreislauf
der Armut wiederum nur schwer herausführt.

5.6 Das Recht auf Bildung

„Die Bildung ist sowohl ein eigenständiges Menschenrecht als auch ein unverzichtbares Mittel zur
Verwirklichung anderer Menschenrechte.“ (DIMR 2005: 263)

Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Der Zugang zu Bildungseinrichtungen muss allen Menschen
gleichermaßen offen stehen, ohne Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Religion oder sozialem Status.
Es ist die höchste Pflicht des Staates sicherzustellen, dass selbst Kinder, die in absoluter Armut leben, ihr
Recht auf Bildung wahrnehmen können.

Bildung stellt den zentralen Angelpunkt bei der Armutsbekämpfung dar. Nur Bildung kann einen sozialen
Aufstieg, ein Hineinwachsen in die Gesellschaft herbeiführen.

Es ist der Mangel an Bildung, der dazu führt, dass mehr und mehr Menschen in der Armutsfalle gefangen
bleiben. Kinder aus armen Familien, vor allem Mädchen, sind häufig mit verantwortlich für die Sicherung
des Lebensunterhaltes (vgl. DIMR 2005: 281), so dass ihnen die Möglichkeit genommen wird, eine Schule
zu besuchen. Ohne eine Ausbildung gibt es jedoch kaum Chancen auf eine selbst erreichte Verbesserung
der Lebensumstände. Die Verwehrung der Möglichkeit, eine Schule zu besuchen (aus familiären, finanziellen
oder geschlechterspezifischen Gründen), oder die unzureichende Einrichtung von Schulen durch den Staat
sowie das Fehlen der Infrastruktur, um diese zu erreichen, stellen Verletzungen auf das Recht auf Bildung
dar und führen zu einer weiteren Verarmung der Betroffenen.

Demokratisch angelegte, Erfolg versprechende Strategien zur Armutsbekämpfung wie Partizipation und
empowerment können ebenfalls nur fruchten, wenn die Bevölkerung aufgeklärt ist, was wiederum einen
gewissen Grad an Bildung voraussetzt. Denn gerade diese Strategien setzen auf den „bottom-up ap-
proach“, dass heißt, dass die Armen sich selbst für ihre Rechte einsetzen, selbst aktiv werden und die
Rolle des Bittstellers hinter sich lassen. Dies setzt aber voraus, dass man sich seiner Rechte bewusst ist.
Bildung und Aufklärung sind Notwendigkeiten, die es erst ermöglichen, Armut nachhaltig zu reduzieren.

5.6 Das Recht auf Arbeit

Jeder hat das Recht auf würdige, sichere und angemessen entlohnte Arbeit. Dem Staat fällt die Aufgabe zu,
das Recht auf Arbeit nach allen Kräften zu verwirklichen, ohne dabei die Rechte des Arbeiters während
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der Arbeit außer Acht zu lassen. Dies beinhaltet sichere Arbeitsbedingungen, Sozialleistungen und einen
angemessenen Kündigungsschutz. Der Zugang zu Arbeit muss frei von Diskriminierung jeglicher Form
sein. Darüber hinaus hat der Staat ebenfalls der Ausbeutung von Arbeitern entgegen zu wirken. Viele, vor
allem nicht ausgebildete, Arbeiter können ein nur unzureichendes Einkommen erwirtschaften, obwohl sie
hart arbeiten.(8)Dies stellt einen menschenunwürdigen Zustand dar, der vom Staat nach Kräften bekämpft
werden muss. Sklaverei, Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Prostitution verletzen ebenfalls grundlegende
Menschenrechtsnormen; ein unzureichendes Vorgehen seitens des Staates gegen diese Verletzung der
menschlichen Würde stellt ebenfalls eine Verletzung des Rechts auf Arbeit dar.

Seinen Lebensunterhalt selbst durch Arbeit zu verdienen, ist ein wichtiges Element eines würdevollen Lebens.
Der Verlust der Arbeit kann schnell zu Armut führen – auch allein ökonomisch betrachtet. Darüber hinaus
werden Menschen ohne Arbeit in vielen Gesellschaften marginalisiert. Selbst wenn soziale Netze vorhanden
sind, gewährleistet dies nicht zwangsläufig, dass ein jeder nach dem Verlust des Arbeitsplatzes auch von
diesen aufgefangen wird. Andererseits haben arme Menschen einen erschwerten Zugang zu Arbeit. Dies
resultiert zum einen aus mangelnder Bildung, zum anderen aus Nachteilen, die dem schwachen sozialen
Status zuzuschreiben sind. Dies schränkt die Wahl der Arbeitsplätze erheblich ein. Somit wird es armen
Menschen besonders erschwert, sich ihren eigenen Lebensunterhalt selbst zu verdienen und sich somit
selbst aus ihrer Armut zu befreien.

5.7 Das Recht auf eine angemessene Unterkunft

Auch Arme müssen das Recht haben, in menschenwürdigen Verhältnissen zu leben. Die Unterkunft muss
angemessenen Schutz vor dem Klima bieten und dem einzelnen Menschen ermöglichen, sich in seiner
Privatsphäre zu entfalten und sein Familienleben zu genießen. Das ist für den „Genuss aller wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte von zentraler Bedeutung.“ (DIMR 2005: 189)

Der Staat muss den Ärmsten der Armen laut Art. 11.1 des UN-Sozialpaktes den Zugang zu angemessener
Unterkunft bereitstellen; eine Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen.
Das Recht auf Unterkunft beinhaltet auch das Recht, an einem gewählten Ort in Sicherheit, Frieden und
Würde zu leben.

Darüber hinaus beinhaltet Art. 11.1 den privaten oder gemeinschaftlichen Besitz der Unterkunft und der
Einrichtung, in ländlichen Gegenden ebenfalls den Besitz von Land, Vieh und anderen lebensnotwendigen
Utensilien (vgl. DIMR 2005: 193).

Die Bereitstellung von angemessenem Wohnraum in ausreichender Menge sollte eine Priorität der Staaten
bei der Armutsbekämpfung darstellen. Hier ist es besonders die Verantwortung des Staates, auf eine gute,
der Würde des Menschen Rechnung tragende Qualität, die Vermeidung von Korruption und die gerechte
Verteilung zu achten. Denn besonders arme Menschen fallen oft durch das soziale Netz und können ihren
Anspruch auf eine Unterkunft nicht geltend machen. Ein Leben ohne festen Wohnsitz bedeutet jedoch eine
verstärkte Ausgrenzung aus der Gesellschaft: ohne feste Adresse, behaftet mit dem Stigma der
Obdachlosigkeit, gestaltet sich die Arbeitssuche als schwierig; der Weg aus der Armut heraus wird nahezu
unmöglich.

5.8 Das Recht auf Rechtsschutz

Alle Menschen haben das gleiche Recht auf Gerechtigkeit und auf einen diskriminierungsfreien Zugang zu
einem funktionierenden Gerichtssystem. Der Staat und die Rechtssprechung haben sicher zu stellen, dass
alle vor dem Gesetz gleich behandelt und nicht Individuen wegen ihrem sozialen Status benachteiligt werden.
Bildung und Aufklärung sind Voraussetzung dafür, von einem fairen Gerichtssystem profitieren zu können.
Denn nur wenn man sich seiner Rechte bewusst ist und die Strukturen des Gerichtsystems (vgl. DIMR
2005: 60) kennt, kann man sich erfolgreich für seine Rechte einsetzen.
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Eine verantwortungsvolle Justiz ist von zentraler Bedeutung für die Durchsetzung von Menschenrechten.
Denn nur, wenn die Justiz die Menschenrechte als bindend anerkennt und sich schützend vor sie stellt,
können Menschenrechte mehr als politische Proklamationen der Regierungen sein.

Arme Menschen sind besonders auf einen funktionierenden Rechtsschutz angewiesen, da sie selbst nicht
die notwendigen Mittel haben, um sich zu schützen. Doch gerade für Menschen unterhalb der Armutsgrenze
scheint der Weg zu Gerechtigkeit oft versperrt zu sein. Wenn man sich außerhalb des sozialen
Sicherungsnetzes befindet, wird man in der Gesellschaft nicht gehört, hat Schwierigkeiten, eine Plattform
und wirkungsvolle (rechtliche) Unterstützung zu finden. Dies stellt eine Verletzung des Rechtes auf
Gerechtigkeit dar. Die Möglichkeit, gehört zu werden und effektiven Rechtsschutz zu erlangen, darf nicht
vom sozialen Status des Anklägers abhängig gemacht werden. Gerade deshalb muss die Justiz der Situa-
tion armer Menschen besonders Rechnung tragen und Richter wie Anwälte für die Probleme der Armen
sensibilisieren.

5.9 Politische Rechte und Freiheiten

Neue Ansätze in der Armutsbekämpfung beinhalten zunehmend partizipative Elemente. So setzen die Pov-
erty Reduction Strategy Papers (PRSP) auf die Entwicklung von Strategien in enger Zusammenarbeit
mit  der armen Bevölkerung. Die Einbeziehung der Zielgruppe soll zum einen die
Armutsbekämpfungsmethoden erfolgreicher machen, zum anderen aber auch dazu beitragen, arme
Menschen, die vielmals von der Politik nicht beachtet werden, wieder in den politischen Prozess mit
einzubeziehen.

Diese neuen Strategien zeigen, wie wichtig die Wahrnehmung der politischen Rechte für arme Menschen
ist. Gerade der Umgang mit Armen bedarf in vielen Staaten, bei weitem nicht nur in Entwicklungsländern,
der Verbesserung.

Diese sind jedoch von der Politik nicht als Zielgruppe anerkannt, sie werden  nicht nur von der Gesellschaft,
sondern auch von der Politik marginalisiert und ignoriert. Ausgrenzung, oder sogar Ausschluss aus der
Gesellschaft sind konstitutive Elemente von extremer Armut – und stellen eine Verletzung von fundamentalen
Menschenrechten dar. Die Betroffenen leben außerhalb des Handlungsrahmens von bürgerlichen und
politischen Rechten, können sich nicht auf diese berufen. Somit wird die Stimme der Ärmsten der Armen
weitgehend überhört.

Armutsbekämpfung stellt für die wenigsten Regierungen eine Priorität dar. Die Vernachlässigung durch die
Politik öffnet Tür und Tor für weitere Menschenrechtsverletzungen. Deshalb ist es wichtig, auch sozial
schwache Bürger als Zielgruppe anzuerkennen und ihnen zu ermöglichen, ihre Meinung in der Öffentlichkeit
kundzutun und ihre Bedürfnisse in die politische Agenda mit einzubeziehen (vgl. DIMR 2005: 120).

6. Lösungsstrategien

Der offensichtliche Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Armut hat zu einem Konsens innerhalb
der VN über internationale Armutsbekämpfungsstrategien geführt. „The building of this consensus is a
major achievement on the part of the international community and efforts should now be made to translate
it into action.” (E/CN.4/Sub.2/2006/12).

Der Menschenrechtsansatz bettet die Anstrengungen zur Armutsreduzierung in einen internationalen
rechtlichen Rahmen und stellt Instrumente für die Durchsetzung zur Verfügung. Die Armen sind nicht mehr
Bittsteller, die auf karitative Hilfe angewiesen sind, sondern Träger von international anerkannten Rechten,
zu deren Förderung sich die Regierungschefs dieser Welt verpflichtet haben. Jeder Mensch hat das Recht,
ein Leben in Würde zu führen, welches aber durch den Zustand von extremer Armut eingeschränkt wird.
Die Armen dieser Welt haben ein Recht, sich für die Verbesserung ihrer Lebensumstände einzusetzen.

Die bereits oben angesprochenen Prinzipien empowerment, Partizipation und Nicht-Diskriminierung stellen
wichtige Eckpfeiler in den Armutsbekämpfungsstrategien der Vereinten Nationen dar: “There is no chance
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that poverty will be eradicated unless the poor play a proactive role in this endeavour.” (A/HRC/Sub.1/58/
16)

Menschenrechte sind universell, unteilbar und bedingen sich gegenseitig. Gerade für die Armutsbekämpfung
stellt die Anerkennung dieser Interdependenz eine wichtige Voraussetzung dar.

Wie schon bei den einzelnen Rechten ausgeführt, ist die Wahrnehmung eines Menschenrechts oft nur in
einem Umfeld möglich, welches die Menschenrechte generell achtet. Wenn, zum Beispiel, die Rechte auf
Nahrung und Gesundheit nicht gewährleistet werden, ist auch das Recht auf Bildung nur schwer umzusetzen.
Mangelnde Bildung führt wiederum zu eingeschränkten Partizipationsmöglichkeiten. Genauso wie
Menschenrechtsverletzungen kann Armut die Ausübung von fundamentalen Rechten erschweren oder
verhindern.

„Extreme poverty is situated at the interface of civil and political rights and economic, social and
cultural rights and it cannot be reduced to a single factor. The concept of the interdependence of
rights is absolutely essential in order to secure and consolidate the right to life and to eradicate
extreme poverty.” (A/HRC/Sub.1/58/16)

Im Zuge des Kampfes gegen die Armut auf der Welt versuchen die VN andere Akteure von diesem Ansatz
zu überzeugen.(9)Staaten, Nichtregierungsorganisationen und andere VN-Organe werden aufgefordert,
den von der HRC entwickelten Ansatz zur Kenntnis zu nehmen und die menschenrechts-basierte
Armutsbekämpfung zu unterstützen.

Alle Menschenrechte erlegen den Vertragsstaaten drei Ebenen von Verpflichtungen auf: eine Achtungspflicht,
eine Schutzpflicht und eine Gewährleistungspflicht der Menschenrechte. Die Achtungspflicht verlangt von
den Staaten von Eingriffen abzusehen, die die Wahrnehmung der Menschenrechte verhindern. Die
Schutzpflicht fordert staatliche Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte gegenüber Dritten und die
Gewährleistungspflicht enthält die Verpflichtung der Staaten, die uneingeschränkte Wahrnehmung aller
Menschenrechte zu ermöglichen (vgl. DIMR 2005: 299). Die Achtung und Einhaltung dieser Pflichten
seitens der Staaten sind fundamental, um Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang ist auch die Weltbank-Initiative der PRSP (Poverty Reduction Strategy Pa-
pers) zu sehen, welche einen Perspektivenwechsel weg von den Strukturanpassungsprogrammen der
1990er Jahre darstellt und zum Ziel hat, die Bevölkerung aktiv in die Planung und Durchführung der
Armutsbekämpfung und Entwicklungsförderung einzubinden. Partizipation auf allen Ebenen der Umsetzung
ist hier die zentrale Neuerung, jedoch wurde schnell ersichtlich, dass eine wirksame Beteiligung nicht
bedingungslos als Heilmittel gesehen werden kann: effektive Partizipation setzt angemessene Bildung und
Aufklärung, Zugang zu lebensnotwendigen Ressourcen sowie Mobilität bereits voraus. Wenn diese
Grundlagen nicht existieren, ist auch eine gleichberechtigte Mitwirkung der Bevölkerung an der Erstellung
der PRSP nur schwer möglich.

7. Konsens in Bezug auf die Armutsdefinition?

„[...]specialized agencies have reached a consensus that extreme poverty is a denial of fundamental
human rights, that it prevents the effective realization of human rights, and that human rights violations
and situations of extreme poverty are closely interlinked.” (A/HRC/Sub.1/58/16)

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Begriff von Armut von einer rein ökonomischen Betrachtung
kontinuierlich weiterentwickelt. Konsens besteht mittlerweile über das multidimensionale Verständnis von
Armut, welches sowohl ökonomische, soziale und persönliche Komponenten mit einbezieht: geringes
Einkommen, geringe Entwicklungschancen und soziale Ausgrenzung.








